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1 Cashfl ow aus betriebl. Tätigkeit und Cashfl ow aus Investitionstätigkeit (vor Akquisitionen/Desinvestitionen und exklusive Investitionen in fi nanzielle Vermögenswerte)

2 Lang- und kurzfristige Finanzverbindlichkeiten abzüglich Zahlungsmittel und Wertpapiere

3 Nettoverschuldung/EBITDA

4 Forschungs- und Entwicklungskosten (inkl. aktivierte Entwicklungskosten) im Verhältnis zum Konzernumsatz

  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016

Auftragslage         

Auftragseingang in Mio. EUR 1.874,1 1.977,5 1.483,1 1.737,2 1.735,3 1.732,0 1.693,7

Auftragsbestand in Mio. EUR 1.461,9 1.386,2 1.033,1 1.030,3 1.020,1 1.000,6 932,5
  

Umsatz/Ergebnis  

Umsatz in Mio. EUR 1.798,4 1.624,4 1.480,4 1.727,0 1.699,0 1.664,0 1.557,4

Umsatzkosten in Mio. EUR 1.459,9 1.273,4 1.195,5 1.401,7 1.328,9 1.255,6 1.161,5

Bruttomarge  18,8 % 21,6 % 19,2 % 18,8 % 21,8 % 24,5 % 25,4 %

EBITDA in Mio. EUR 174,2 216,1 181,5 181,0 196,6 238,4 231,2

EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) in Mio. EUR - 42,2 102,0 27,7 61,2 96,2 137,3 135,6

EBIT-Marge  - 2,3 % 6,3 % 1,9 %  3,5 % 5,7 % 8,3 % 8,7 %

Ergebnis vor Ertragsteuern in Mio. EUR - 56,1 100,8 - 13,6 41,7 81,4 110,1 124,1

Periodenergebnis in Mio. EUR - 90,7 54,6 - 40,0 5,0 47,9 73,8 82,6

Ergebnisanteil der Aktionäre 
der  El ring Klin ger AG in Mio. EUR - 89,1 55,7 - 40,8 4,1 43,8 69,9 78,6

  

Cashflow  

Cashfl ow aus betrieblicher Tätigkeit in Mio. EUR 101,3 156,1 217,8 277,6 91,6 95,5 175,7

Cashfl ow aus Investitionstätigkeit in Mio. EUR - 95,5 - 73,0 - 60,6 - 84,5 - 120,7 - 193,2 - 189,7

Cashfl ow aus Finanzierungstätigkeit in Mio. EUR 5,0 - 106,8 - 155,8 - 103,8 30,0 109,3 4,5

Operativer Free Cashfl ow1 in Mio. EUR 14,8 72,0 164,7 175,8 - 86,2 - 66,6 - 3,8

  

Bilanz  

Bilanzsumme in Mio. EUR 2.046,6 2.090,0 1.963,1 2.146,5 2.079,7 2.022,4 1.878,2

Eigenkapital in Mio. EUR 896,8 982,3 812,8 891,2 890,1 889,7 886,4

Eigenkapitalquote  43,8 % 47,0 % 41,4 % 41,5 % 42,8 % 44,0 % 47,2 %

Nettoverschuldung2 in Mio. EUR 364,2 369,2 458,8 595,3 723,5 655,3 538,8

Verschuldungsquote3  2,1 1,7 2,5 3,3 3,7 2,7 2,3

  

Renditen/Kennzahlen  

Eigenkapitalrendite nach Steuern  - 9,7 % 6,1 % - 4,7 % 0,6 % 5,4 % 8,3 % 9,5 %

Gesamtkapitalrendite nach Steuern  - 3,7 % 3,1 % - 1,2 % 1,2 % 3,1 % 4,5 % 5,3 %

Return on Capital Employed (ROCE)  - 2,7 % 6,4 %  1,7 %  3,4 % 5,5 % 8,2 % 8,7 %

F&E-Quote4  5,1 % 5,1 % 5,1 % 4,7 % 5,1 % 4,6 % 4,8 %

  

Personal  

Mitarbeiterzahl (31.12.)  9.540 9.462 9.724 10.393 10.429 9.611 8.591

  

Aktie  

Ergebnis je Aktie in EUR - 1,41 0,88 - 0,64 0,06 0,69 1,10 1,24

  Kennzahlen 
ElringKlinger-Konzern auf einen Blick
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wir laden Sie herzlich zu unserer 118. ordentlichen Hauptversammlung am 
Dienstag, den 16. Mai 2023, 10:00 Uhr (MESZ) ein. Die Hauptversammlung findet 
auf Grundlage der § 26n Abs. 1 Einführungsgesetz zum Aktiengesetz (EGAktG)  
und § 118a Abs. 1 Satz 1 Aktiengesetz (AktG) virtuell und daher ohne physische 
Präsenz der Aktionäre1 oder ihrer Bevollmächtigten statt. 

Die gesamte Hauptversammlung wird für Aktionäre und ihre Bevollmächtigten 
über das Internet live in Bild und Ton übertragen. Sie können an der Hauptver-
sammlung nicht persönlich vor Ort teilnehmen. Ort der Hauptversammlung im 
Sinne des Aktiengesetzes ist das ICS Internationales Congresscenter Stuttgart, 
Messepiazza, 70629 Stuttgart.

1  Aus Gründen der sprachlichen Vereinfachung wird teilweise auf die Verwendung genderspezifischer Sprachformen verzichtet.  
Personenbezeichnungen beziehen sich auf alle Personen ungeachtet ihres Geschlechts.

An English translation of this invitation can be accessed under www.elringklinger.de/en/hv2023.
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Tagesordnung

Tagesordnungspunkt 1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der  

ElringKlinger AG, des gebilligten Konzernabschlusses so-

wie des gemeinsamen Lageberichts für die ElringKlinger 

AG und den Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats 

jeweils für das Geschäftsjahr 2022

Die genannten Unterlagen enthalten auch den erläutern-

den Bericht zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a 

Handelsgesetzbuch. Sie sind auf der Internetseite der Ge-

sellschaft unter www.elringklinger.de/hauptversammlung 

abrufbar. Gleiches gilt für die Erklärung zur Unterneh-

mensführung einschließlich der Entsprechenserklärung 

zum Deutschen Corporate Governance Kodex und den zu-

sammengefassten nichtfinanziellen Bericht.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jah-

resabschluss genehmigt und den Konzernabschluss ge-

billigt. Der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 Satz 1 

Aktiengesetz (AktG) festgestellt. Nach Maßgabe der ge-

setzlichen Bestimmungen ist daher zu diesem Punkt der 

Tagesordnung keine Beschlussfassung erforderlich.

Tagesordnungspunkt 2

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn 

der ElringKlinger AG aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr 

2022 in Höhe von EUR 9.503.998,50 wie folgt zu verwenden: 

Ausschüttung einer Dividende in Höhe von EUR 0,15 je 

dividendenberechtigter Stückaktie

63.359.990 Stück x EUR 0,15 / Aktie = EUR 9.503.998,50

Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG ist der Anspruch auf die 

Dividende am dritten auf den Hauptversammlungsbe-

schluss folgenden Geschäftstag, das heißt am 22. Mai 2023, 

fällig.

Tagesordnungspunkt 3

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des 

Vorstands für das Geschäftsjahr 2022

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder des 

Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 zu entlasten. 

Tagesordnungspunkt 4

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des 

Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Mitglieder des 

Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 zu entlasten. 

Tagesordnungspunkt 5

Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und 

des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023 

Der Aufsichtsrat schlägt auf die Empfehlung seines Prü-

fungsausschusses vor, die 

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart,

zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für 

das Geschäftsjahr 2023 sowie für die prüferische Durch-

sicht unterjähriger Finanzberichte für das Geschäftsjahr 

2023 sowie für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2024, 

sofern diese einer prüferischen Durchsicht unterzogen 

werden, zu bestellen.

Der Prüfungsausschuss hat erklärt, dass seine Empfeh-

lung frei von ungebührlicher Einflussnahme durch Dritte 

ist und ihm keine die Auswahlmöglichkeiten der Haupt-

versammlung beschränkende Klausel im Sinne von Art. 

16 Abs. 6 der EU-Abschlussprüferverordnung (Verord-

nung (EU) Nr. 537/2014) auferlegt wurde.
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Tagesordnungspunkt 6

Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts

Gemäß § 162 AktG haben Vorstand und Aufsichtsrat einen 

Vergütungsbericht über die Vergütung der Organmitglie-

der zu erstellen und der Hauptversammlung gemäß § 120a 

Abs. 4 AktG zur Billigung vorzulegen.

Der Vergütungsbericht wurde gemäß § 162 Abs. 3 AktG 

durch den Abschlussprüfer daraufhin geprüft, ob die ge-

setzlich geforderten Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 

AktG gemacht wurden. Der Vermerk über die Prüfung des 

Vergütungsberichts ist dem Vergütungsbericht beigefügt. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den nach § 162 

AktG erstellten und geprüften Vergütungsbericht für das 

Geschäftsjahr 2022 zu billigen. Der Vergütungsbericht ist 

im Anschluss an die Tagesordnung als Anhang zu Tages-

ordnungspunkt 6 abgedruckt und über unsere Internetseite 

unter www.elringklinger.de/hauptversammlung auch wäh-

rend der Hauptversammlung zugänglich. 

Tagesordnungspunkt 7

Beschlussfassung über die Befristung der Ermächtigung 

des Vorstands zur Durchführung einer virtuellen Haupt-

versammlung mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

Der Gesetzgeber hat nach Auslaufen der pandemiebeding-

ten Regelungen zur Durchführung einer virtuellen Haupt-

versammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre mit 

dem § 118a Abs. 1 AktG eine Regelung geschaffen, wonach 

in der Satzung eine Ermächtigung zur Durchführung einer 

virtuellen Hauptversammlung ohne physische Präsenz der 

Aktionäre vorgesehen werden kann. Gemäß § 118a Abs. 4 

AktG muss diese Ermächtigung befristet werden. Die Be-

fristung darf nicht länger als fünf Jahre betragen. Die Sat-

zung der Gesellschaft sieht bereits vor, dass der Vorstand, 

allerdings nur mit Zustimmung des Aufsichtsrats und somit 

über die Anforderungen des § 118a Abs. 1 AktG hinausge-

hend, ermächtigt ist, die Hauptversammlung als virtuelle 

Hauptversammlung durchzuführen. Eine Befristung sieht 

die Ermächtigung bisher nicht vor. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, § 15 Abs. 3 der 

Satzung der Gesellschaft um einen zweiten Satz wie folgt 

zu ergänzen:

„Die Ermächtigung ist befristet und endet mit dem Ablauf 

von fünf Jahren ab Eintragung dieser Satzungsregelung 

im Handelsregister.“

Tagesordnungspunkt 8

Beschlussfassung über die Ermöglichung der Teilnahme 

von Mitgliedern des Aufsichtsrats an der Hauptversamm-

lung im Wege der Bild- und Tonübertragung 

Gemäß § 118 Abs. 3 AktG sollen die Mitglieder des Vor-

stands und des Aufsichtsrats an der Hauptversammlung 

teilnehmen. Die Satzung kann bestimmte Fälle vorsehen, 

in denen die Teilnahme von Mitgliedern des Aufsichts-

rats im Wege der Bild- und Tonübertragung erfolgen 

darf. Insbesondere im Fall der Durchführung der Haupt-

versammlung als virtuelle Hauptversammlung besteht 

kein Grund, warum die Mitglieder des Aufsichtsrats zwin-

gend physisch am Ort der Hauptversammlung teilnehmen 

müssen. Eine Ausnahme gilt nach § 118a Abs. 2 AktG für 

den Versammlungsleiter, wenn dieser Mitglied des Auf-

sichtsrats ist.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, § 15 der Satzung 

der Gesellschaft um einen vierten Absatz wie folgt zu 

ergänzen:

„4. Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats 

sollen an der Hauptversammlung teilnehmen. Mitglieder 

des Aufsichtsrats können auch im Wege der Bild- und Ton-

übertragung teilnehmen, wenn ein wichtiger Grund vor-

liegt oder die Hauptversammlung ohne physische Präsenz 

der Aktionäre als virtuelle Hauptversammlung durchge-

führt wird. Dies gilt nicht für den Versammlungsleiter, 

sofern dieser ein Mitglied des Aufsichtsrats ist.“ 

Zusätzliche Informationen zur Abstimmung gemäß 

Tabelle 3 DVO (EU) 2018/1212

Die Beschlussfassungen zu den Punkten 2 bis 5 sowie 7 

und 8 der Tagesordnung sind verbindlich. Unter dem 

Punkt 6 der Tagesordnung hat die Beschlussfassung emp-

fehlenden Charakter. Bei den vorgesehenen Abstimmun-

gen zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 8 besteht jeweils 

die Möglichkeit, mit Ja (Befürwortung), Nein (Ablehnung) 

oder Enthaltung zu stimmen.
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Vergütungsstruktur der Vorstände

Vergütungssystem

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Gesamtüberblick über 

die Bestandteile des für das Geschäftsjahr 2022 geltenden 

Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands, die 

Ausgestaltung der einzelnen Vergütungsbestandteile sowie 

die diesen jeweils zugrunde liegenden Zielsetzungen:

Bestandteil Zielsetzung Ausgestaltung

Erfolgsunabhängige Vergütung   

Grundvergütung

Sicherung des Grundeinkommens

 Abhängigkeit vom Verantwortungsbereich 
des Vorstandsmitglieds

Barvergütung

Auszahlung in zwölf Monatsraten 

Nebenleistungen  

Dienstwagen

Versicherungsleistungen

Leistungen für private Alters-
versorgung bzw. Ruhegehalt Sicherung einer adäquaten Altersversorgung

Auszahlung eines jährlichen Fixbetrags 
(drei Vorstände) bzw. Zuführung eines 
Prozentsatzes des letzten monatlichen 
Festgehalts pro Dienstjahr zur 
Altersversorgung (ein im Jahr 2022 
ausgeschiedenes Vorstandsmitglied) 

Erfolgsabhängige Vergütung   

Short Term Incentive (STI) Profi tables Wachstum des Unternehmens

EBIT-Vorjahresvergleich

Vorjahresvergleich des operativen Free Cashfl ows

Modifi er für zusätzlich zu vereinbarende Ziele

Auszahlung in bar

Long Term Incentive (LTI)
Nachhaltiger Unternehmenserfolg und Incentivierung 
der Unternehmenswertsteigerung durch Aktienkurs bezug

Gewährung zu Beginn eines Geschäftsjahres 
basierend auf dem Vorjahresvergleich des EBITs 
und des operativen Free Cashfl ows

Modifi er für zusätzlich zu vereinbarende Ziele 

 Auszahlung in bar unter der Bedingung, Aktien 
der ElringKlinger AG zu erwerben und mehrere 
Jahre zu halten

Leistungen im Fall der 
Beendigung der Tätigkeit   

Einvernehmliche Beendigung Vermeidung von zu hohen Abfi ndungen
Abfi ndung begrenzt auf Restlaufzeit des Anstellungs-
vertrags bzw. maximal zwei Jahresvergütungen

Weitere 
Vergütungsregelungen   

Malus/Clawback Nachhaltiger Unternehmenserfolg

Möglichkeit des Aufsichtsrats, STI und LTI 
einzubehalten oder bereits ausbezahlte Vergütungen 
zurückzufordern

Maximalvergütung
Begrenzung von Auszahlungen auf eine angemessene 
Höhe aufgrund von möglichen Sondereffekten

STI: Zweifaches des individuellen Zuteilungswerts

LTI: Zweifaches des individuellen Zuteilungswerts

Abweichungen vom 
Vergütungssystem Sicherung des nachhaltigen Unternehmenserfolgs

Aufsichtsrat hat die Möglichkeit, in außergewöhn-
lichen Situationen eine abweichende Vereinbarung 
festzulegen

 Vergütungsbericht

Der Vergütungsbericht der ElringKlinger AG stellt transparent und verständlich die 
individuell gewährte und geschuldete Vergütung der Mitglieder des Vorstands und 
des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 dar und gibt detaillierte Erläuterungen. 
Der Bericht entspricht den Anforderungen des deutschen Aktiengesetzes (AktG). 
Das aktuelle Vergütungssystem gilt ab dem Geschäftsjahr 2021 und wurde von der 
Hauptversammlung am 18. Mai 2021 mit einer Mehrheit von 98,8 % gebilligt.

Das System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder orientiert 

sich an der langfristigen Unternehmensstrategie sowie an 

dem nachhaltigen Unternehmenserfolg und setzt entspre-

chende Anreize für den Vorstand. Dabei orientiert sich das 

Vergütungssystem an der Größe, Komplexität und wirt-

schaftlichen Lage sowie den Zukunftsaussichten des Unter-

nehmens. Daher basiert das Vergütungssystem auf trans-

parenten, leistungsbezogenen und auf Nachhaltigkeit 

ausgerichteten Parametern. Die Aufgaben und Leistungen 

des Gesamtvorstands stehen im Mittelpunkt des Vergütungs-

systems.

Der Anteil der variablen Vergütung übersteigt den Anteil 

der fi xen Vergütung. Der Zielwert der langfristigen variablen 

Vergütung liegt zusätzlich über dem der kurzfristigen vari-

ablen Vergütung.

Diese Struktur der Vergütungsbestandteile hat das Ziel, die 

positive Unternehmensentwicklung zu fördern. Der höhere 

variable Anteil der langfristigen variablen Vergütung setzt 

insbesondere einen Anreiz dafür, den Unternehmenserfolg 

nachhaltig zu sichern und den Fokus auf eine positive lang-

fristige Unternehmensentwicklung zu setzen.

Zusammenfassend ist das Vergütungssystem darauf abge-

stimmt, die Transformation des Unternehmens zu unter-

stützen und zu fördern und das Unternehmen langfristig 

profi tabel zu entwickeln.

Vergütungsbericht
Anhang zu Tagesordnungspunkt 6
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zurückzufordern

Maximalvergütung
Begrenzung von Auszahlungen auf eine angemessene 
Höhe aufgrund von möglichen Sondereffekten

STI: Zweifaches des individuellen Zuteilungswerts

LTI: Zweifaches des individuellen Zuteilungswerts

Abweichungen vom 
Vergütungssystem Sicherung des nachhaltigen Unternehmenserfolgs

Aufsichtsrat hat die Möglichkeit, in außergewöhn-
lichen Situationen eine abweichende Vereinbarung 
festzulegen

 Vergütungsbericht

Der Vergütungsbericht der ElringKlinger AG stellt transparent und verständlich die 
individuell gewährte und geschuldete Vergütung der Mitglieder des Vorstands und 
des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 dar und gibt detaillierte Erläuterungen. 
Der Bericht entspricht den Anforderungen des deutschen Aktiengesetzes (AktG). 
Das aktuelle Vergütungssystem gilt ab dem Geschäftsjahr 2021 und wurde von der 
Hauptversammlung am 18. Mai 2021 mit einer Mehrheit von 98,8 % gebilligt.

Das System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder orientiert 

sich an der langfristigen Unternehmensstrategie sowie an 

dem nachhaltigen Unternehmenserfolg und setzt entspre-

chende Anreize für den Vorstand. Dabei orientiert sich das 

Vergütungssystem an der Größe, Komplexität und wirt-

schaftlichen Lage sowie den Zukunftsaussichten des Unter-

nehmens. Daher basiert das Vergütungssystem auf trans-

parenten, leistungsbezogenen und auf Nachhaltigkeit 

ausgerichteten Parametern. Die Aufgaben und Leistungen 

des Gesamtvorstands stehen im Mittelpunkt des Vergütungs-

systems.

Der Anteil der variablen Vergütung übersteigt den Anteil 

der fi xen Vergütung. Der Zielwert der langfristigen variablen 

Vergütung liegt zusätzlich über dem der kurzfristigen vari-

ablen Vergütung.

Diese Struktur der Vergütungsbestandteile hat das Ziel, die 

positive Unternehmensentwicklung zu fördern. Der höhere 

variable Anteil der langfristigen variablen Vergütung setzt 

insbesondere einen Anreiz dafür, den Unternehmenserfolg 

nachhaltig zu sichern und den Fokus auf eine positive lang-

fristige Unternehmensentwicklung zu setzen.

Zusammenfassend ist das Vergütungssystem darauf abge-

stimmt, die Transformation des Unternehmens zu unter-

stützen und zu fördern und das Unternehmen langfristig 

profi tabel zu entwickeln.
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Ansprüche aus dem bis 2020 geltenden Bonussystem

Aus dem bis 2020 geltenden Vergütungssystem besteht 

zum 31.12.2022 noch eine Tranche im Rahmen des Economic- 

Value-Added-Bonus-Systems (LTI II). Der LTI II ist eine auf 

der Wertentwicklung des ElringKlinger-Konzerns basierende 

Wertsteigerungsprämie. Der Vorstand erhält einen Prozent-

satz der berechneten Wertsteigerung. Der EVA-Bonus wird 

zu Beginn eines dreijährigen Bezugszeitraums gewährt und 

entspricht dem Prozentsatz der durchschnittlichen Wert-

steigerung aus den drei folgenden Geschäftsjahren. Die 

jährliche Wertsteigerung berechnet sich aus der folgenden 

Formel:

EVA = (EBIT x (1 – T)) – (WACC x investiertes Kapital)

Die Berechnung der ersten Komponente erfolgt auf Basis 

des EBITs des Geschäftsjahres sowie der durchschnitt-

lichen Konzernsteuerquote (T).

Die zweite Komponente errechnet sich durch den Konzern-

WACC, multipliziert mit dem investierten Kapital. Der Kapital-

kostensatz (WACC) ergibt sich aus dem Basiszins, der 

Marktrisikoprämie und dem Beta-Faktor. Der Beta-Faktor 

stellt das individuelle Risiko einer Aktie im Vergleich zu 

einem Marktindex dar. Er wird als Durchschnittswert der 

Vergleichsunternehmen (Peer Group) ermittelt.

Der Renditezuschlag für die Fremdkapitalkosten (Credit 

Spread), als Aufschlag auf den risikolosen Basiszins, wurde 

aus dem Rating einer Vergleichsgruppe (Peer Group) abge-

leitet. Das investierte Kapital errechnet sich aus dem 

Konzerneigenkapital zuzüglich der Nettofi nanzverbindlich-

keiten zum 1. Januar des Geschäftsjahres.

90 % des auf den LTI II entfallenden Betrags werden dem 

jeweiligen Vorstandsmitglied nach Ende des dreijährigen 

Bezugszeitraums im Folgejahr ausgezahlt. Mit den rest-

lichen 10 % des auf den LTI II entfallenden Betrags erwirbt die 

Gesellschaft Aktien der ElringKlinger AG im Namen und auf 

Rechnung des jeweiligen Vorstandsmitglieds. Das Vorstands-

mitglied darf vor Ablauf von weiteren drei Jahren nicht über 

die Aktien verfügen. Dividenden und Bezugsrechte stehen 

dem Vorstandsmitglied frei zur Verfügung. Maximal wird 

aus dem LTI II das Zweifache der fi xen Bezüge gewährt.

Aus der Tranche 2020 – 2022 ergibt sich keine Vergütung.

Vergütungsbericht 2021

Der Vergütungsbericht 2021 wurde von der Hauptver-

sammlung am 19. Mai 2022 mit 90,81 % gebilligt.

Ausscheiden eines Vorstandsmitglieds

Mit Wirkung zum 31. März 2022 wurde die Bestellung von 

Theo Becker zum Mitglied des Vorstands durch Beschluss 

des Aufsichtsrats vom 24. März 2022 beendet. Die in diesem 

Zusammenhang geschlossene Aufhebungs- und Abfi ndungs-

vereinbarung regelt die Abgeltung der vertraglichen An-

sprüche im Rahmen einer Einmalzahlung in Höhe von 

TEUR 834 unter Berücksichtigung des Abfi ndungs-Cap von 

maximal zwei Jahresvergütungen. Die Einmalzahlung wurde 

im April 2022 ausbezahlt. Für die im Rahmen der Aktienhalte-

verpfl ichtung erworbenen Aktien der Gesellschaft wurde 

eine Haltedauer bis zum 31. März 2024 vereinbart. Gewährte 

Altersversorgungsansprüche bleiben bestehen.

Short Term Incentive (STI)

Der STI orientiert sich an den zwei maßgeblichen und mit je 

50 % gewichteten fi nanziellen Erfolgszielen EBIT („Earnings 

Before Interest and Taxes“) und operativer FCF („Operativer 

Free Cashfl ow“). Er wird jährlich gewährt und in bar aus-

bezahlt. Maßgeblich für beide Kennzahlen ist der jeweils 

geprüfte, testierte und festgestellte Konzernabschluss der 

ElringKlinger  AG. Bei außergewöhnlichen Entwicklungen 

liegt es im Ermessen des Aufsichtsrats, die Parameter ab-

weichend zu den geprüften Zahlen festzulegen.

Die Zielerreichung für das EBIT ermittelt sich auf Basis eines 

Ist/Ist-Vergleichs. Der Ist-Wert des EBIT im jeweiligen 

Geschäftsjahr wird mit dem Ist-Wert des EBIT des voraus-

gegangenen Geschäftsjahres verglichen. Bei einem gleich-

bleibenden EBIT gegenüber dem Vorjahr beträgt die Ziel-

erreichung 100 %. Wird das EBIT um + 100 % gesteigert, so 

wird ein Maximalwert von 200 % erreicht. Bei einem EBIT von 

- 50 % gegenüber dem Vorjahr beträgt die Zielerreichung 
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steigerung aus den drei folgenden Geschäftsjahren. Die 

jährliche Wertsteigerung berechnet sich aus der folgenden 

Formel:

EVA = (EBIT x (1 – T)) – (WACC x investiertes Kapital)

Die Berechnung der ersten Komponente erfolgt auf Basis 

des EBITs des Geschäftsjahres sowie der durchschnitt-

lichen Konzernsteuerquote (T).

Die zweite Komponente errechnet sich durch den Konzern-

WACC, multipliziert mit dem investierten Kapital. Der Kapital-

kostensatz (WACC) ergibt sich aus dem Basiszins, der 
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stellt das individuelle Risiko einer Aktie im Vergleich zu 

einem Marktindex dar. Er wird als Durchschnittswert der 

Vergleichsunternehmen (Peer Group) ermittelt.

Der Renditezuschlag für die Fremdkapitalkosten (Credit 

Spread), als Aufschlag auf den risikolosen Basiszins, wurde 

aus dem Rating einer Vergleichsgruppe (Peer Group) abge-

leitet. Das investierte Kapital errechnet sich aus dem 

Konzerneigenkapital zuzüglich der Nettofi nanzverbindlich-

keiten zum 1. Januar des Geschäftsjahres.

90 % des auf den LTI II entfallenden Betrags werden dem 

jeweiligen Vorstandsmitglied nach Ende des dreijährigen 

Bezugszeitraums im Folgejahr ausgezahlt. Mit den rest-

lichen 10 % des auf den LTI II entfallenden Betrags erwirbt die 

Gesellschaft Aktien der ElringKlinger AG im Namen und auf 

Rechnung des jeweiligen Vorstandsmitglieds. Das Vorstands-

mitglied darf vor Ablauf von weiteren drei Jahren nicht über 

die Aktien verfügen. Dividenden und Bezugsrechte stehen 

dem Vorstandsmitglied frei zur Verfügung. Maximal wird 

aus dem LTI II das Zweifache der fi xen Bezüge gewährt.

Aus der Tranche 2020 – 2022 ergibt sich keine Vergütung.

Vergütungsbericht 2021

Der Vergütungsbericht 2021 wurde von der Hauptver-

sammlung am 19. Mai 2022 mit 90,81 % gebilligt.

Ausscheiden eines Vorstandsmitglieds

Mit Wirkung zum 31. März 2022 wurde die Bestellung von 

Theo Becker zum Mitglied des Vorstands durch Beschluss 

des Aufsichtsrats vom 24. März 2022 beendet. Die in diesem 

Zusammenhang geschlossene Aufhebungs- und Abfi ndungs-

vereinbarung regelt die Abgeltung der vertraglichen An-

sprüche im Rahmen einer Einmalzahlung in Höhe von 

TEUR 834 unter Berücksichtigung des Abfi ndungs-Cap von 

maximal zwei Jahresvergütungen. Die Einmalzahlung wurde 

im April 2022 ausbezahlt. Für die im Rahmen der Aktienhalte-

verpfl ichtung erworbenen Aktien der Gesellschaft wurde 

eine Haltedauer bis zum 31. März 2024 vereinbart. Gewährte 

Altersversorgungsansprüche bleiben bestehen.

Short Term Incentive (STI)

Der STI orientiert sich an den zwei maßgeblichen und mit je 

50 % gewichteten fi nanziellen Erfolgszielen EBIT („Earnings 

Before Interest and Taxes“) und operativer FCF („Operativer 

Free Cashfl ow“). Er wird jährlich gewährt und in bar aus-

bezahlt. Maßgeblich für beide Kennzahlen ist der jeweils 

geprüfte, testierte und festgestellte Konzernabschluss der 

ElringKlinger  AG. Bei außergewöhnlichen Entwicklungen 

liegt es im Ermessen des Aufsichtsrats, die Parameter ab-

weichend zu den geprüften Zahlen festzulegen.

Die Zielerreichung für das EBIT ermittelt sich auf Basis eines 

Ist/Ist-Vergleichs. Der Ist-Wert des EBIT im jeweiligen 

Geschäftsjahr wird mit dem Ist-Wert des EBIT des voraus-

gegangenen Geschäftsjahres verglichen. Bei einem gleich-

bleibenden EBIT gegenüber dem Vorjahr beträgt die Ziel-

erreichung 100 %. Wird das EBIT um + 100 % gesteigert, so 

wird ein Maximalwert von 200 % erreicht. Bei einem EBIT von 

- 50 % gegenüber dem Vorjahr beträgt die Zielerreichung 
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0 %, was einem Mindestwert entspricht. Die Werte inner-

halb dieses Bereichs werden interpoliert. Die EBIT-Ziel-

erreichungskurve ist im Folgenden dargestellt.

Die Zielerreichung für den operativen FCF ermittelt sich 

ebenfalls auf Basis eines Ist/Ist-Vergleichs. Der Ist-Wert des 

operativen FCF im jeweiligen Geschäftsjahr wird mit dem 

Ist-Wert des operativen FCF des vorausgegangenen 

Geschäfts jahres verglichen. Bei einem gleichbleibenden 

operativen FCF gegenüber dem Vorjahr beträgt die Ziel-

erreichung 100 %. Wird der operative FCF um + 100 % 

gesteigert, so wird ein Maximalwert von 200 % erreicht. 

Bei einem operativen FCF von - 50 % gegenüber dem 

Vorjahr beträgt die Ziel erreichung 0 %, was einem Mindest-

wert entspricht. Die Werte innerhalb dieses Bereichs werden 

interpoliert. Die Zielerreichungskurve zum operativen FCF 

ist im Folgenden dargestellt.

Ein zusätzlicher Modifi er erlaubt dem Aufsichtsrat, neben 

der fi nanziellen Zielerreichung, auch die individuelle und 

kollektive Leistung des Vorstands sowie die Erreichung 

von Stakeholder-Zielen kriterienbasiert zu beurteilen. Die 

Beurteilungskriterien werden vom Aufsichtsrat zu Beginn 

eines jeden Geschäftsjahres, spätestens innerhalb der ersten 

drei Monate, festgelegt. Die Festlegung des Modifi ers, der 

sich in einer Spanne von 0,8 bis 1,2 bewegen kann, liegt 

im Ermessen des Aufsichtsrats.

Für jedes Vorstandsmitglied wird ein individueller Zuteilungs-

wert vertraglich vereinbart. Die Gesamtzielerreichung er-

mittelt sich aus der Summe der Zielerreichung EBIT und 

operativer FCF, multipliziert mit dem Modifi er. Der STI-Betrag 

errechnet sich aus dem individuellen Zuteilungswert, multi-

pliziert mit der Gesamtzielerreichung. Der Maximal-

betrag des STI pro Vorstandsmitglied beträgt das Zwei-

fache des Zuteilungswerts. Die Funktionsweise des STI 

ist im folgenden Schaubild illustriert.

Übersicht: Funktionsweise des Short Term Incentive (STI)

Individueller 
Zuteilungswert 

STI (in EUR)

Zielerreichung 
EBIT (in %)

Gewichtung: 50 % Gewichtung: 50 %

Zielerreichung 
operativer FCF (in %) Modifi er 

(Spannbreite: 
0,8-1,2)

Ausbezahlter
STI (in EUR)
Cap: 200 %

Zuteilungswert

GJn

Gesamtzielerreichung STI

x x+ =
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Festlegungen zum STI für das Geschäftsjahr 2022

Für das Jahr 2022 wurden als Kriterien für den Modifi er die 

Innovationsquote, die Kundenbindung und die Verbesserung 

der Energieeffi zienz für alle Vorstandsmitglieder kollektiv 

festgelegt. Die Innovationsquote zeigt die in der Forschung 

und Entwicklung aufgewendeten Stunden für E-Mobility im 

Verhältnis zu den gesamten für Forschung und Entwicklung 

aufgewendeten Stunden. Für den Modifi er Kundenbindung 

ist der durchschnittliche Auftragsbestand der letzten zwölf 

Monate maßgeblich. Die Energieeffi zienz misst die CO2-

Reduzierung. Die Kennzahl setzt den CO2-Ausstoß ins 

Verhältnis zum Umsatz.

Zielerreichung STI 2022

in TEUR 2021 2022 Zielerreichung Gewichtung
Gewichtete 

Zielerreichung

EBIT 102.030 - 42.231 0 % 50 % 0 %

Operativer Free Cash Flow 71.971 14.810 0 % 50 % 0 %

Summe    100 % 0 %

Ziel 2022 Zielerreichung Gewichtung
Gewichtete 

Zielerreichung

Modifi er      

Innovationsquote > 50 % 76 % 1,2 1/3 0,40

Kundenbindung EUR > 1.200 Mio. EUR 1.488 Mio. 1,2 1/3 0,40

Verbesserung Energieeffi zienz  > 2,5 % 10 % 1,2 1/3 0,40

Modifi er    1,00 1,20

Gesamtzielerreichung     0 %

STI in TEUR Maximalbetrag Zuteilungswert STI

Dr. Stefan Wolf 960 480 0

Reiner Drews 480 240 0

Thomas Jessulat 480 240 0

Aufgrund des Ausscheidens von Theo Becker ergibt sich 

kein Anspruch mehr aus dem STI für 2022.

Long Term Incentive (LTI)

Die berechtigten Vorstände haben einen Anspruch auf die 

jährliche Gewährung eines LTI. Analog zur Vorgehensweise 

beim STI wird der Zuteilungswert mit der Gesamtziel-

erreichung für den STI des dem jeweiligen Geschäftsjahr 

vorangegangenen Geschäftsjahres multipliziert. Hieraus 

ermittelt sich der Auszahlungsbetrag für das jeweilige 

Geschäftsjahr. Der Auszahlungsbetrag muss nach Abzug 

anfallender Steuern und Abgaben vollständig in Aktien der 

Gesellschaft investiert werden. Diese Aktien müssen über 

einen Zeitraum von vier Jahren gehalten werden.

Die Funktionsweise ist im folgenden Schaubild illustriert.

Der individuelle Zuteilungswert wird in jährlich rollie-

renden Tranchen, jeweils zu Beginn eines Geschäftsjahres 

(„Zuteilungs zeitpunkt“), gewährt. Die Gewährung erfolgt 

unmittelbar nach Feststellung des Konzernabschlusses und 

Festsetzung der ermittelten Gesamtzielerreichung für den 

STI des dem Gewährungsjahr der jeweiligen Tranche des 

LTI vorangegangenen Geschäftsjahres.

Der Brutto-Auszahlungsbetrag errechnet sich aus der 

Multiplikation des individuellen Zuteilungswertes mit der 

ermittelten Gesamtzielerreichung für den STI des dem 

Gewährungsjahr der jeweiligen Tranche des LTI vorange-

gangenen Geschäftsjahres.

Für das Geschäftsjahr  2022 lag die Gesamtzielerreichung 

bei 240 % und damit über der Maximalvergütung. Deshalb 

wurde der LTI 2022 auf die Maximalvergütung, die dem 

Zweifachen des Zuteilungswerts entspricht, begrenzt. In 

der folgenden Übersicht sind die Zielerreichung sowie die 

Anzahl der erworbenen Aktien dargestellt:

Zielerreichung LTI 2022

in TEUR 2020 2021 Zielerreichung Gewichtung
gewichtete 

Zielerreichung

EBIT 27.736 102.030 200 % 50 % 100 %

Operativer Free Cash Flow 30.000 71.971 200 % 50 % 100 %

Summe    100 % 200 %

Erwerb von Aktien 
i. H. d. Netto-
Auszahlungs- 
 Betrags durch 

Finanzdienstleister

Frei 
verfügbare 

Aktien

Aktienkurs
am Ende der 

Haltefrist

Aktienkurs
bei Kauf

Individueller 
Zuteilungs-

wert 

Brutto-
Auszahlungs-

betrag

Übersicht: Funktionsweise des Long Term Incentive

Gesamtziel-
erreichung 

STIn-1

(Maximal: 200 %)

4-jährige Halteperiode „Restricted Stocks“

GJn GJn+1 GJn+2 GJn+3GJn-1

x =
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erreichung für den STI des dem jeweiligen Geschäftsjahr 
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LTI in TEUR Ziel 2021 Zielerreichung Gewichtung
gewichtete 

Zielerreichung

Modifi er      

Innovationsquote > 50 % 69 % 1,2 1/3 0,40

Kundenbindung > 1.200 Mio. EUR 1.242 Mio. EUR 1,2 1/3 0,40

Verbesserung Energieeffi zienz  > 2,5 % 13 % 1,2 1/3 0,40

Modifi er    1,00 1,20

Gesamtzielerreichung     240 %

LTI in TEUR Maximalbetrag Zuteilungswert LTI

Durch-
schnittlicher 

Kaufpreis (EUR)

Anzahl 
erworbene 

Aktien

Dr. Stefan Wolf 1.440 720 1.440 8,97 84.283

Theo Becker 720 360 720 8,97 39.329

Reiner Drews 720 360 720 8,97 42.141

Thomas Jessulat 720 360 720 8,97 42.295

Die Aktien wurden im Zeitraum zwischen dem 29. März und 

4. April 2022 erworben. Die Sperrfrist endet nach vier Jahren 

im Jahr 2026.

Maximalvergütung

Die Maximalvergütung der Vorstandsmitglieder entspricht 

der Summe des maximal möglichen Zufl usses aller Vergü-

tungsbestandteile für das jeweilige Geschäftsjahr. Die nach-

folgende Tabelle zeigt die für das Geschäftsjahr 2022 vom 

Aufsichtsrat beschlossene Maximalvergütung je Vorstands-

mitglied:

Dr. Stefan Wolf Theo Becker Reiner Drews Thomas Jessulat Gesamt

Maximalvergütung

in TEUR 2022 2022 2022 2022 2022

Erfolgsunabhängige Vergütung      

Festes Jahresgehalt 636 108 401 401 1.546

Nebenleistungen 36 2 6 29 73

Abfi ndungen 0 834 0 0 834

Leistungen für private Altersversorgung 400 0 300 300 1.000

Summe 1.072 944 707 730 3.453

Erfolgsabhängige Vergütung      

Short Term Incentive 960 0 480 480 1.920

Long Term Incentive 1.440 0 720 720 2.880

Summe 2.400 0 1.200 1.200 4.800

Maximalvergütung 3.472 944 1.907 1.930 8.253

Malus/Clawback

Falls sich nach der Auszahlung der variablen Vergütung 

herausstellt, dass der Konzernabschluss fehlerhaft war und 

sich nach Korrektur des Konzernabschlusses ein geringerer 

oder kein Auszahlungsbetrag für die variable Vergütung 

ergibt oder die Verletzung einer wesentlichen dienstvertrag-

lichen Pfl icht oder erhebliche Verletzungen der Sorgfalts-

pfl ichten im Sinne des § 93 AktG vorliegen, so liegt es im 

Ermessen des Aufsichtsrats, die noch nicht ausgezahlte 

variable Vergütung, welche für das Geschäftsjahr gewährt 

wurde, in dem der Verstoß stattgefunden hat, teilweise oder 

vollständig auf Null zu reduzieren („Malus“) oder den Brutto-

betrag einer bereits ausgezahlten variablen Vergütung, 

welche für das Geschäftsjahr gewährt wurde, in dem der 

Verstoß stattgefunden hat, teilweise oder vollständig zurück-

zufordern („Clawback“). Variable Vergütungsbestandteile 

wurden im Jahr 2022 nicht zurückgefordert.

Aktienhalteverpfi chtung (Share Ownership Guideline)

Die Mitglieder des Vorstands sind verpfl ichtet, innerhalb 

einer Aufbauphase von vier Jahren, Aktien der Gesellschaft 

im Gegenwert eines vollen Brutto-Jahresfi xgehalts zu er-

werben und für die Dauer ihrer Bestellung zum Mitglied des 

Vorstands der ElringKlinger AG und für zwei Jahre über diesen 

Zeitraum hinaus zu halten. Die Erfüllung dieser Pfl icht ist 

zum Ende eines jeden Geschäftsjahres gegenüber dem 

Aufsichtsratsvorsitzenden nachzuweisen. In der Übersicht 

sind die gehaltenen Aktien pro Vorstandsmitglied dargestellt.

Übersicht Aktien

Dr. Stefan Wolf Theo Becker Reiner Drews Thomas Jessulat Gesamt

Tranche 2021      

Anzahl Aktien 15.827 7.371 7.914 7.914 39.026

Durchschnittlicher Kaufpreis (in EUR) 10,43 10,43 10,43 10,43 10,43

Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 2,97 1,25 2,97 2,97 2,64

Tranche 2022      

Anzahl Aktien 84.283 39.329 42.141 42.295 208.048

Durchschnittlicher Kaufpreis (in EUR) 8,97 8,97 8,97 8,97 8,97

Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 3,25 1,25 3,25 3,25 2,87

Leistungen für private Altersversorgung

Das Versorgungsentgelt ist ein Fixbetrag, der jährlich an 

drei Vorstände ausbezahlt wird. Als Bestandteil der erfolgs-

unabhängigen Vergütung wird dieser in der Übersicht der 

Vorstandsvergütung ausgewiesen.

Vorstandsmitglied
Fixbetrag 

in TEUR

Dr. Stefan Wolf 400

Reiner Drews 300

Thomas Jessulat 300

Ruhegehalt

Aus den Regelungen des Ruhegehalts vor dem Jahr 2020 

bestehen zusätzlich für die Vorstände Zusagen auf ein jähr-

liches Ruhegehalt. Das Ruhegehalt wurde vertraglich fest-

gelegt und beträgt zwischen TEUR 14 und TEUR 190.

Für das in 2022 ausgeschiedene Vorstandsmitglied Theo 

Becker gelten weiterhin die Regelungen des Ruhegehalts. 

Das Ruhegehalt bemisst sich als Prozentsatz des pensions-

fähigen Einkommens. Der Prozentsatz ist abhängig von der 

Anzahl der Dienstjahre als Vorstand. Der Prozentsatz liegt bei 

3,2 % des letzten monatlichen Festgehalts vor Ausscheiden 

für jedes vollendete Dienstjahr. Der Prozentsatz kann maximal 

auf 45 % steigen.

Der Anspruch auf Ruhegehalt entsteht bei allen Verträgen, 

wenn der Dienstvertrag beendet ist, aber nicht vor dem 

Erreichen des 63. Lebensjahres. Dieser Anspruch entsteht 

ebenfalls, wenn der Vorstand das Lebensjahr vollendet hat, 

das es ihm ermöglicht, ungekürzte gesetzliche Renten-

ansprüche zu beziehen, sowie, wenn Erwerbsunfähigkeit 

eintritt. Bestehende Ansprüche aus der Zeit als Angestellter 

der Gesellschaft werden nicht angerechnet und bleiben 

bestehen.
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Malus/Clawback

Falls sich nach der Auszahlung der variablen Vergütung 

herausstellt, dass der Konzernabschluss fehlerhaft war und 

sich nach Korrektur des Konzernabschlusses ein geringerer 

oder kein Auszahlungsbetrag für die variable Vergütung 

ergibt oder die Verletzung einer wesentlichen dienstvertrag-

lichen Pfl icht oder erhebliche Verletzungen der Sorgfalts-

pfl ichten im Sinne des § 93 AktG vorliegen, so liegt es im 

Ermessen des Aufsichtsrats, die noch nicht ausgezahlte 

variable Vergütung, welche für das Geschäftsjahr gewährt 

wurde, in dem der Verstoß stattgefunden hat, teilweise oder 

vollständig auf Null zu reduzieren („Malus“) oder den Brutto-

betrag einer bereits ausgezahlten variablen Vergütung, 

welche für das Geschäftsjahr gewährt wurde, in dem der 

Verstoß stattgefunden hat, teilweise oder vollständig zurück-

zufordern („Clawback“). Variable Vergütungsbestandteile 

wurden im Jahr 2022 nicht zurückgefordert.

Aktienhalteverpfi chtung (Share Ownership Guideline)

Die Mitglieder des Vorstands sind verpfl ichtet, innerhalb 

einer Aufbauphase von vier Jahren, Aktien der Gesellschaft 

im Gegenwert eines vollen Brutto-Jahresfi xgehalts zu er-

werben und für die Dauer ihrer Bestellung zum Mitglied des 

Vorstands der ElringKlinger AG und für zwei Jahre über diesen 

Zeitraum hinaus zu halten. Die Erfüllung dieser Pfl icht ist 

zum Ende eines jeden Geschäftsjahres gegenüber dem 

Aufsichtsratsvorsitzenden nachzuweisen. In der Übersicht 

sind die gehaltenen Aktien pro Vorstandsmitglied dargestellt.

Übersicht Aktien

Dr. Stefan Wolf Theo Becker Reiner Drews Thomas Jessulat Gesamt

Tranche 2021      

Anzahl Aktien 15.827 7.371 7.914 7.914 39.026

Durchschnittlicher Kaufpreis (in EUR) 10,43 10,43 10,43 10,43 10,43

Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 2,97 1,25 2,97 2,97 2,64

Tranche 2022      

Anzahl Aktien 84.283 39.329 42.141 42.295 208.048

Durchschnittlicher Kaufpreis (in EUR) 8,97 8,97 8,97 8,97 8,97

Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 3,25 1,25 3,25 3,25 2,87

Leistungen für private Altersversorgung

Das Versorgungsentgelt ist ein Fixbetrag, der jährlich an 

drei Vorstände ausbezahlt wird. Als Bestandteil der erfolgs-

unabhängigen Vergütung wird dieser in der Übersicht der 

Vorstandsvergütung ausgewiesen.

Vorstandsmitglied
Fixbetrag 

in TEUR

Dr. Stefan Wolf 400

Reiner Drews 300

Thomas Jessulat 300

Ruhegehalt

Aus den Regelungen des Ruhegehalts vor dem Jahr 2020 

bestehen zusätzlich für die Vorstände Zusagen auf ein jähr-

liches Ruhegehalt. Das Ruhegehalt wurde vertraglich fest-

gelegt und beträgt zwischen TEUR 14 und TEUR 190.

Für das in 2022 ausgeschiedene Vorstandsmitglied Theo 

Becker gelten weiterhin die Regelungen des Ruhegehalts. 

Das Ruhegehalt bemisst sich als Prozentsatz des pensions-

fähigen Einkommens. Der Prozentsatz ist abhängig von der 

Anzahl der Dienstjahre als Vorstand. Der Prozentsatz liegt bei 

3,2 % des letzten monatlichen Festgehalts vor Ausscheiden 

für jedes vollendete Dienstjahr. Der Prozentsatz kann maximal 

auf 45 % steigen.

Der Anspruch auf Ruhegehalt entsteht bei allen Verträgen, 

wenn der Dienstvertrag beendet ist, aber nicht vor dem 

Erreichen des 63. Lebensjahres. Dieser Anspruch entsteht 

ebenfalls, wenn der Vorstand das Lebensjahr vollendet hat, 

das es ihm ermöglicht, ungekürzte gesetzliche Renten-

ansprüche zu beziehen, sowie, wenn Erwerbsunfähigkeit 

eintritt. Bestehende Ansprüche aus der Zeit als Angestellter 

der Gesellschaft werden nicht angerechnet und bleiben 

bestehen.
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Sofern ein Vorstand grob fahrlässig Handlungen oder Unter-

lassungen vornimmt, die zu einem erheblichen Schaden 

des Konzerns führen würden, oder für ein unmittelbares 

Konkurrenzunternehmen tätig werden sollte, entfällt der 

Anspruch auf Ruhegeld.

Die Verträge beinhalten eine Hinterbliebenenversorgung. 

Verstirbt ein Vorstandsmitglied während der Dauer seines 

Anstellungsvertrags oder nach Eintritt des Versorgungs-

falls, erhalten seine Witwe/sein Witwer sowie seine unter-

haltsberechtigten Kinder Witwen- bzw. Waisengeld. Das 

Witwengeld beträgt 50 % des Ruhegehalts des Verstorbenen. 

Das Waisengeld beträgt 20 % des Witwengelds bei gleich-

zeitiger Zahlung des Witwengelds und 40 % des Witwen-

gelds, sofern kein Witwengeld bezahlt wird.

Die Witwen- und Waisengelder dürfen 60 % des Betrags 

nicht übersteigen, zu dem der Verstorbene berechtigt 

 gewesen wäre, wenn er am Todestag in den Ruhestand 

versetzt worden wäre.

Überprüfung bzw. Anpassung der Bezüge

Eine Überprüfung der Gehaltsbestandteile soll durch den 

Aufsichtsrat der Gesellschaft alle zwei Jahre vorgenommen 

werden. Die nächste Überprüfung ist für den 1. Januar 2023 

vorgesehen. Der Aufsichtsrat hat das Recht, dem Vorstands-

mitglied eine Sondervergütung zu gewähren. Eine Ent-

scheidung hierüber steht im freien Ermessen des Aufsichts-

rats unter Beachtung der gesetzlichen Regelungen.

Höhe der Vorstandsvergütung 2022

In der folgenden Übersicht ist die jedem einzelnen Mitglied 

des Vorstands im Geschäftsjahr  2022 gewährte und 

 geschuldete Vergütung individuell dargestellt. Nach den 

Regelungen des § 162 AktG sind als gewährte und geschul-

dete Vergütung die Beträge anzugeben, die im Berichts-

zeitraum fällig wurden und dem einzelnen Vorstands-

mitglied bereits zugefl ossen sind oder deren fällige 

Zahlung noch nicht erbracht ist.

Gewährte und geschuldete Vergütung

Dr. Stefan Wolf Theo Becker Reiner Drews Thomas Jessulat Gesamt

in TEUR 2022 in % 2021 in % 2022 in % 2021 in % 2022 in % 2021 in % 2022 in % 2021 in % 2022 in % 2021 in %

Erfolgsunabhängige Vergütung                      

Festes Jahresgehalt 636 25 636 27 108 6 432 34  401 28 401 30 401 28 401 29 1.546 21 1.870 29

Nebenleistungen 36 1 37 2 2 0 8 1  6 0 8 1 29 2 48 3 73 1 101 2

Abfi ndungen 0 0 0 0 834 45 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 834 12 0 0

Leistungen für private Altersversorgung 400 16 400 17 0 0 0 0  300 21 300 22 300 21 300 22 1.000 14 1.000 16

Summe 1.072 42 1.073 46 944 51 440 35  707 49 709 53 730 51 749 54 3.453 48 2.971 47

Erfolgsabhängige Vergütung                      

Short Term Incentive 0 0 960 41 0 0 480 37  0 0 480 35 0 0 480 35 0 0 2.400 38

Long Term Incentive 1.440 58 315 13 720 39 157 12  720 51 157 12 720 49 157 11 3.600 49 786 12

Summe 1.440 58 1.275 54 720 39 637 49  720 51 637 47 720 49 637 46 3.600 49 3.186 50

Gewährte und geschuldete Vergütung 2.512 100 2.348 100 1.664 90 1.077 84  1.427 100 1.346 100 1.450 100 1.386 100 7.053 97 6.157 97

Versorgungsaufwand 0 0 0 0 185 10 210 16  0 0 0 0 0 0 0 0 185 3 210 3

Gesamtvergütung 2.512 100 2.348 100 1.849 100 1.287 100  1.427 100 1.346 100 1.450 100 1.386 100 7.238 100 6.367 100
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Gewährte und geschuldete Vergütung

Dr. Stefan Wolf Theo Becker Reiner Drews Thomas Jessulat Gesamt

in TEUR 2022 in % 2021 in % 2022 in % 2021 in % 2022 in % 2021 in % 2022 in % 2021 in % 2022 in % 2021 in %

Erfolgsunabhängige Vergütung                      

Festes Jahresgehalt 636 25 636 27 108 6 432 34  401 28 401 30 401 28 401 29 1.546 21 1.870 29

Nebenleistungen 36 1 37 2 2 0 8 1  6 0 8 1 29 2 48 3 73 1 101 2

Abfi ndungen 0 0 0 0 834 45 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 834 12 0 0

Leistungen für private Altersversorgung 400 16 400 17 0 0 0 0  300 21 300 22 300 21 300 22 1.000 14 1.000 16

Summe 1.072 42 1.073 46 944 51 440 35  707 49 709 53 730 51 749 54 3.453 48 2.971 47

Erfolgsabhängige Vergütung                      

Short Term Incentive 0 0 960 41 0 0 480 37  0 0 480 35 0 0 480 35 0 0 2.400 38

Long Term Incentive 1.440 58 315 13 720 39 157 12  720 51 157 12 720 49 157 11 3.600 49 786 12

Summe 1.440 58 1.275 54 720 39 637 49  720 51 637 47 720 49 637 46 3.600 49 3.186 50

Gewährte und geschuldete Vergütung 2.512 100 2.348 100 1.664 90 1.077 84  1.427 100 1.346 100 1.450 100 1.386 100 7.053 97 6.157 97

Versorgungsaufwand 0 0 0 0 185 10 210 16  0 0 0 0 0 0 0 0 185 3 210 3

Gesamtvergütung 2.512 100 2.348 100 1.849 100 1.287 100  1.427 100 1.346 100 1.450 100 1.386 100 7.238 100 6.367 100

Pensionszusagen

Der laufende Dienstzeitaufwand sowie der Barwert (DBO) 

der Pensionsrückstellungen beträgt:

Dr. Stefan Wolf Theo Becker Reiner Drews Thomas Jessulat Gesamt

in TEUR 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021

Laufender 
Dienstzeitaufwand 0 0 185 210 0 0 0 0 185 210

Barwert (DBO) 2.535 5.928 0 4.998 178 342 392 735 3.105 12.003

Pensionen für ehemalige Vorstandsmitglieder, die 

Geschäftsführung verschmolzener Unternehmen sowie 

deren Hinterbliebene

Für Pensionsverpfl ichtungen sind TEUR 20.059 (2021: 16.524) 

zurückgestellt. Die Gesamtbezüge betrugen im Geschäfts-

jahr 2022 TEUR 1.011 (2021: TEUR 928).
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Vergütungsstruktur der Aufsichtsräte

Die Vergütung des Aufsichtsrats ist in § 13 der Satzung der 

ElringKlinger  AG geregelt. Über die Vergütungshöhe 

 beschließt die Hauptversammlung. Die Mitglieder des Auf-

sichtsrats erhalten eine Vergütung, die in einem angemes-

senen Verhältnis zu ihren Aufgaben und der Lage der 

 Gesellschaft steht. Das Vergütungssystem wurde zuletzt am 

7. Juli 2020 angepasst. Die Mitglieder des Aufsichtsrats er-

halten für jedes volle Geschäftsjahr ihrer Zugehörigkeit zum 

Aufsichtsrat eine fi xe Vergütung in Höhe von TEUR  50 

(2021: TEUR  50). Die Mitgliedschaft in einem Ausschuss 

wird mit TEUR 6 (2021: TEUR 6) und im Prüfungsausschuss 

mit TEUR 10 (2021: TEUR 10) vergütet. Ferner erhalten die 

Mitglieder des Aufsichtsrats pro Aufsichtsratssitzungspräsenz 

eine Pauschalvergütung in Höhe von TEUR 1 (2021: TEUR 1). 

Der Vorsitzende eines Ausschusses erhält das Doppelte des 

jeweiligen Betrags. Für die Mitgliedschaft im Vermittlungs-

ausschuss fällt eine Vergütung nur an, wenn der Ausschuss 

tätig werden muss. Eine Vergütung für den Nominierungs-

ausschuss wird nicht gewährt.

Die Positionen des Aufsichtsratsvorsitzenden und die seines 

Stellvertreters werden bei der Berechnung der Vergütung 

berücksichtigt. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das 

Dreifache (2021: Dreifache), sein Stellvertreter das Zweifache 

(2021: Zweifache) der Vergütung der übrigen Aufsichtsrats-

mitglieder. Auslagen der Aufsichtsratsmitglieder werden in 

angemessenem Umfang ersetzt. Aufsichtsratsmitglieder, 

die ihr Mandat nicht das ganze Geschäftsjahr innehatten, 

erhalten die fi xe Vergütung anteilig. Die fi xe Vergütung 

wird zum Ablauf des Geschäftsjahres fällig.

Höhe der Aufsichtsratsvergütung 2022

Im Berichtsjahr betrug die gewährte und geschuldete 

Vergütung des Aufsichtsrats der ElringKlinger AG TEUR 868 

(2021: TEUR  859). Des Weiteren wurden Reisekosten in 

Höhe von TEUR 1 (2021: TEUR 1) erstattet. Die Vergütung 

des Aufsichtsrats verteilt sich auf die einzelnen Aufsichts-

ratsmitglieder wie folgt:

2022 2021

Festvergütung
Vergütung für 

Ausschusstätigkeit Gesamt Festvergütung
Vergütung für 

Ausschusstätigkeit Gesamt

in TEUR in % in TEUR in % in TEUR in TEUR in % in TEUR in % in TEUR

Klaus Eberhardt 158 88 22 12 180 158 88 22 12 180

Markus Siegers 106 95 6 5 112 106 95 6 5 112

Armin Diez 0 0 0 0 0 8 100 0 0 8

Rita Forst 20 100 0 0 20 54 100 0 0 54

Ingeborg Guggolz 34 100 0 0 34 0 – 0 0 0

Andreas Wilhelm Kraut 54 100 0 0 54 54 100 0 0 54

Helmut P. Merch 54 73 20 27 74 54 73 20 27 74

Gerald Müller 54 100 0 0 54 54 100 0 0 54

Paula Monteiro Munz 54 100 0 0 54 54 100 0 0 54

Barbara Resch 54 100 0 0 54 53 100 0 0 53

Prof. Hans-Ulrich Sachs 0 0 0 0 0 0 0 1 100 1

Gabriele Sons 54 90 6 10 60 54 90 6 10 60

Manfred Strauß 54 84 10 16 64 54 84 10 16 64

Bernd Weckenmann 54 100 0 0 54 37 100 0 0 37

Olcay Zeybek 54 100 0 0 54 54 100 0 0 54

Gesamt 804 93 64 7 868 794 92 65 8 859

Angaben zur relativen Entwicklung der Vorstands- 

und Aufsichtsratsvergütung

Die nachstehende Übersicht stellt die Entwicklung der 

gewährten und geschuldeten Vergütung der einzelnen Vor-

stände und der Aufsichtsräte den fi nanziellen Steuerungs-

größen des Konzerns gegenüber. Zusätzlich wird die 

 Vorstandsvergütung in Relation zur Gesamtbelegschaft 

sowie zu den Tarifmitarbeitern in Deutschland gezeigt.

Vergütung des Vorstands und Aufsichtsrats in Relation zur Ertragsentwicklung des Unternehmens

in TEUR 2018 2019

Verän-
derung 

in % 2020

Verän-
derung 

in % 2021

Verän-
derung 

in % 2022

Verän-
derung 

in %

Vorstand          

Dr. Stefan Wolf 1.594 1.379 - 14 1.485 8 2.348 58 2.512 7

Theo Becker 1.185 1.074 - 9 807 - 25 1.077 34 1.664 55

Reiner Drews 595 692 16 845 22 1.346 59 1.427 6

Thomas Jessulat 857 758 - 12 910 20 1.386 52 1.450 5

Aufsichtsrat          

Klaus Eberhardt 112 100 - 11 183 83 180 - 2 180 0

Markus Siegers 77 69 - 10 114 65 112 - 2 112 0

Nadine Boguslawski 45 40 - 11 28 – 0 – 0 – 

Armin Diez 50 44 - 12 65 48 8 – 0 – 

Pasquale Formisano 46 39 - 15 28 – 0 – 0 – 

Rita Forst 46 40 - 13 55 38 54 - 2 20 – 

Ingeborg Guggolz 0 0 – 0 – 0 – 34 – 

Andreas Wilhelm Kraut 46 38 - 17 55 45 54 - 2 54 0

Helmut P. Merch 0 0 – 37 – 74 – 74 0

Gerald Müller 46 40 - 13 55 38 54 - 2 54 0

Paula Monteiro Munz 50 44 - 12 55 25 54 - 2 54 0

Barbara Resch 0 0 – 27 – 53 – 54 2

Prof. Hans-Ulrich Sachs 46 40 - 13 28 – 1 – 0 – 

Gabriele Sons 54 48 - 11 61 27 60 - 2 60 0

Manfred Strauß 54 47 - 13 71 51 64 - 10 64 0

Bernd Weckenmann 0 0 – 0 – 37 – 54 – 

Olcay Zeybek 0 0 – 27 – 54 – 54 0

Ertragskennziffern 
ElringKlinger AG          

Jahresüberschuss 
bzw. -fehlbetrag - 5.291 - 17.112 – - 11.566 – 70.087 – - 45.505 – 

Ertragskennziffern Konzern          

EBIT 96.180 61.233 - 36 27.736 - 55 102.030 268 - 42.231 – 

ROCE 5,5 % 3,4 % - 38 1,7 % - 50 6,4 % 277 - 2,7 % – 

Operativer Free Cashfl ow - 86.169 175.821 – 164.695 - 6 71.971 - 56 14.810 - 79

Eigenkapitalquote 42,8 % 41,5 % - 3 41,4 % 0 47,0 % 14 43,8 % - 7

Nettoverschuldung/EBITDA 3,7 3,3 - 11 2,5 - 24 1,7 - 32 2,1 24

Belegschaft          

Gesamtbelegschaft in 
Deutschland1 57 58 2 55 - 5 58 6 62 7

Tarifmitarbeiter in 
Deutschland1 54 55 2 52 - 6 55 6 55 0

1 ohne Vorstand
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Angaben zur relativen Entwicklung der Vorstands- 

und Aufsichtsratsvergütung

Die nachstehende Übersicht stellt die Entwicklung der 

gewährten und geschuldeten Vergütung der einzelnen Vor-

stände und der Aufsichtsräte den fi nanziellen Steuerungs-

größen des Konzerns gegenüber. Zusätzlich wird die 

 Vorstandsvergütung in Relation zur Gesamtbelegschaft 

sowie zu den Tarifmitarbeitern in Deutschland gezeigt.

Vergütung des Vorstands und Aufsichtsrats in Relation zur Ertragsentwicklung des Unternehmens

in TEUR 2018 2019

Verän-
derung 

in % 2020

Verän-
derung 

in % 2021

Verän-
derung 

in % 2022

Verän-
derung 

in %

Vorstand          

Dr. Stefan Wolf 1.594 1.379 - 14 1.485 8 2.348 58 2.512 7

Theo Becker 1.185 1.074 - 9 807 - 25 1.077 34 1.664 55

Reiner Drews 595 692 16 845 22 1.346 59 1.427 6

Thomas Jessulat 857 758 - 12 910 20 1.386 52 1.450 5

Aufsichtsrat          

Klaus Eberhardt 112 100 - 11 183 83 180 - 2 180 0

Markus Siegers 77 69 - 10 114 65 112 - 2 112 0

Nadine Boguslawski 45 40 - 11 28 – 0 – 0 – 

Armin Diez 50 44 - 12 65 48 8 – 0 – 

Pasquale Formisano 46 39 - 15 28 – 0 – 0 – 

Rita Forst 46 40 - 13 55 38 54 - 2 20 – 

Ingeborg Guggolz 0 0 – 0 – 0 – 34 – 

Andreas Wilhelm Kraut 46 38 - 17 55 45 54 - 2 54 0

Helmut P. Merch 0 0 – 37 – 74 – 74 0

Gerald Müller 46 40 - 13 55 38 54 - 2 54 0

Paula Monteiro Munz 50 44 - 12 55 25 54 - 2 54 0

Barbara Resch 0 0 – 27 – 53 – 54 2

Prof. Hans-Ulrich Sachs 46 40 - 13 28 – 1 – 0 – 

Gabriele Sons 54 48 - 11 61 27 60 - 2 60 0

Manfred Strauß 54 47 - 13 71 51 64 - 10 64 0

Bernd Weckenmann 0 0 – 0 – 37 – 54 – 

Olcay Zeybek 0 0 – 27 – 54 – 54 0

Ertragskennziffern 
ElringKlinger AG          

Jahresüberschuss 
bzw. -fehlbetrag - 5.291 - 17.112 – - 11.566 – 70.087 – - 45.505 – 

Ertragskennziffern Konzern          

EBIT 96.180 61.233 - 36 27.736 - 55 102.030 268 - 42.231 – 

ROCE 5,5 % 3,4 % - 38 1,7 % - 50 6,4 % 277 - 2,7 % – 

Operativer Free Cashfl ow - 86.169 175.821 – 164.695 - 6 71.971 - 56 14.810 - 79

Eigenkapitalquote 42,8 % 41,5 % - 3 41,4 % 0 47,0 % 14 43,8 % - 7

Nettoverschuldung/EBITDA 3,7 3,3 - 11 2,5 - 24 1,7 - 32 2,1 24

Belegschaft          

Gesamtbelegschaft in 
Deutschland1 57 58 2 55 - 5 58 6 62 7

Tarifmitarbeiter in 
Deutschland1 54 55 2 52 - 6 55 6 55 0

1 ohne Vorstand
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Dettingen/Erms, den 23. März 2023

Für den Vorstand Für den Aufsichtsrat

Vermerk des unabhängigen Wirtschaftsprüfers über die Prüfung 
des Vergütungsberichts nach § 162 Abs. 3 AktG

An die ElringKlinger AG

Prüfungsurteil

Wir haben den Vergütungsbericht der ElringKlinger  AG, 

Dettingen/Erms, für das Geschäftsjahr vom 1.  Januar bis 

zum 31. Dezember 2022 daraufhin formell geprüft, ob die 

Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG im Vergütungs-

bericht gemacht wurden. In Einklang mit § 162 Abs. 3 AktG 

haben wir den Vergütungsbericht nicht inhaltlich geprüft.

Nach unserer Beurteilung sind im beigefügten Vergütungs-

bericht in allen wesentlichen Belangen die Angaben nach § 162 

Abs. 1 und 2 AktG gemacht worden. Unser Prüfungsurteil 

erstreckt sich nicht auf den Inhalt des Vergütungsberichts.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Vergütungsberichts in Über-

einstimmung mit § 162 Abs. 3 AktG unter Beachtung des 

Entwurfs eines IDW Prüfungsstandards: Die Prüfung des 

Vergütungsberichts nach § 162 Abs. 3 AktG (IDW EPS 870) 

durchgeführt. Unsere Verantwortung nach dieser Vorschrift 

und diesem Standard ist im Abschnitt „Verantwortung 

des Wirtschaftsprüfers“ unseres Vermerks weitergehend 

beschrie ben. Wir haben als Wirtschaftsprüferpraxis die An-

forderungen des IDW Qualitätssicherungsstandards: Anfor-

derungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschafts-

prüferpraxis (IDW QS 1) angewendet. Die Berufspfl ichten 

gemäß der Wirtschaftsprüferordnung und der Berufs-

satzung für Wirtschaftsprüfer/vereidigte Buchprüfer ein-

schließlich der Anforderungen an die Unabhängigkeit 

haben wir eingehalten.

Verantwortung des Vorstands und des Aufsichtsrats

Der Vorstand und der Aufsichtsrat sind verantwortlich für 

die Aufstellung des Vergütungsberichts, einschließlich der 

dazugehörigen Angaben, der den Anforderungen des § 162 

AktG entspricht. Ferner sind sie verantwortlich für die inter-

nen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die 

Aufstellung eines Vergütungsberichts, einschließlich der 

dazugehörigen Angaben, zu ermöglichen, der frei von 

wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen 

Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung 

und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Verantwortung des Wirtschaftsprüfers

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu 

erlangen, ob im Vergütungsbericht in allen wesentlichen 

Belangen die Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 AktG gemacht 

worden sind, und hierüber ein Prüfungsurteil in einem 

Vermerk abzugeben.

Dr. Stefan Wolf,

Vorsitzender des Vorstands

Thomas Jessulat,

Finanzvorstand

Klaus Eberhardt,

Vorsitzender des Aufsichtsrats
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Wir haben unsere Prüfung so geplant und durchgeführt, 

dass wir durch einen Vergleich der im Vergütungsbericht 

gemachten Angaben mit den in § 162 Abs. 1 und 2 AktG 

geforderten Angaben die formelle Vollständigkeit des 

Vergütungsberichts feststellen können. In Einklang mit 

§ 162 Abs. 3 AktG haben wir die inhaltliche Richtigkeit der 

Angaben, die inhaltliche Vollständigkeit der einzelnen An-

gaben oder die angemessene Darstellung des Vergütungs-

berichts nicht geprüft.

Umgang mit etwaigen irreführenden Darstellungen

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die 

Verantwortung, den Vergütungsbericht unter Berücksich-

tigung der Kenntnisse aus der Abschlussprüfung zu lesen 

und dabei für Anzeichen aufmerksam zu bleiben, ob der 

Vergütungsbericht irreführende Darstellungen in Bezug auf 

die inhaltliche Richtigkeit der Angaben, die inhaltliche Voll-

ständigkeit der einzelnen Angaben oder die angemessene 

Darstellung des Vergütungsberichts enthält.

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbei-

ten zu dem Schluss gelangen, dass eine solche irreführende 

Darstellung vorliegt, sind wir verpfl ichtet, über diese Tat-

sache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang 

nichts zu berichten.

Stuttgart, 23. März 2023

Ernst & Young GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Grathwol Klukas

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüferin
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Auf Grundlage von § 26n Abs. 1 EGAktG hat der Vorstand 

der ElringKlinger AG mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

entschieden, die Hauptversammlung ohne physische 

Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten als 

virtuelle Hauptversammlung nach Maßgabe des § 118a 

AktG abzuhalten. Eine physische Teilnahme der Aktionäre 

oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der 

Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) ist daher 

ausgeschlossen. 

Die gesamte Hauptversammlung wird am 16. Mai 2023 ab 

10:00 Uhr (MESZ) live im Internet unter www.elringklinger.

de/hauptversammlung über ein zugangsgeschütztes elek-

tronisches System (nachfolgend „InvestorPortal“) über-

tragen. Beachten Sie dazu bitte im Einzelnen nachfolgend 

die weiteren Hinweise. Aktionäre bzw. ihre Bevollmäch-

tigten haben die Möglichkeit, ihr Stimmrecht im Wege 

der elektronischen Kommunikation (durch elektronische 

Briefwahl) oder durch Bevollmächtigung der von der Ge-

sellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, wie nachste-

hend näher bestimmt, auszuüben. Während der Hauptver-

sammlung wird elektronisch zugeschalteten Aktionären 

bzw. deren Bevollmächtigten ein Rederecht im Wege der 

Videokommunikation eingeräumt. Ebenfalls sind diese be-

rechtigt, im Rahmen ihres Rederechts im Wege der Video-

kommunikation in der Hauptversammlung Anträge und 

Wahlvorschläge zu stellen und Auskunft vom Vorstand zu 

verlangen sowie im Wege der elektronischen Kommunika-

tion Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversamm-

lung zur Niederschrift zu erklären.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Aus-

übung des Stimmrechts sind gemäß § 17 der Satzung der 

ElringKlinger AG diejenigen Aktionäre berechtigt, die am 

Tag der Hauptversammlung im Aktienregister eingetra-

gen sind und sich so angemeldet haben, dass ihre Anmel-

dung spätestens bis zum Ablauf des 9. Mai 2023, 24:00 

Uhr (MESZ), an folgende Adresse zugegangen ist: 

Hauptversammlung ElringKlinger AG

c/o Computershare Operations Center 

80249 München

E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

oder innerhalb der vorstehenden Anmeldefrist elektronisch 

unter Nutzung des zugangsgeschützten InvestorPortals für 

Aktionäre unter

www.elringklinger.de/hauptversammlung.

Die Anmeldung hat in Textform zu erfolgen.

Um den Aktionären die Anmeldung zur Hauptversamm-

lung und die Erteilung von Vollmachten zu erleichtern, 

erhalten alle Aktionäre, die spätestens zu Beginn des  

25. April 2023 in das Aktienregister der Gesellschaft ein-

getragen sind, eine Mitteilung über die Einberufung nebst 

weiteren Informationen sowie die Unterlagen zur Anmel-

dung, Stimmabgabe durch Briefwahl bzw. Vollmachtser-

teilung von der Gesellschaft. Sollten Aktionäre die Einla-

dungsunterlagen – etwa, weil sie an dem für den Versand 

maßgeblichen Tag noch nicht im Aktienregister eingetra-

gen sind – nicht unaufgefordert erhalten, werden diese 

den betreffenden Aktionären auf Verlangen zugesandt. 

Ein entsprechendes Verlangen ist an die oben genannte 

Anmeldeanschrift zu richten.

Details zum InvestorPortal für Aktionäre

Für die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung 

und die Ausübung der Aktionärsrechte stellt die Gesell-

schaft auf ihrer Internetseite unter www.elringklinger.de/

hauptversammlung ein internetgestütztes und passwortge-

sichertes elektronisches System, das sogenannte Investor-

Portal zur Verfügung. Die Zugangsdaten zum Investor-

Portal enthalten die Aktionäre mit der Mitteilung über die 

Einberufung. Mit den persönlichen Zugangsdaten können 

sich die Aktionäre im InvestorPortal anmelden und nach 

Maßgabe der nachfolgenden Ausführungen ihre Aktionärs-

rechte im Zusammenhang mit der virtuellen Hauptver-

sammlung ausüben.

Weitere Informationen  
und Teilnahmebedingungen 
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Stimmabgabe durch Briefwahl

Aktionäre – persönlich oder durch Bevollmächtigte – 

können ihr Stimmrecht durch Briefwahl ausüben. In die-

sem Fall ist für eine ordnungsgemäße Anmeldung des 

Aktionärs rechtzeitig innerhalb der vorgenannten Frist 

und unter der vorgenannten Anschrift Sorge zu tragen. 

Briefwahlstimmen können der Gesellschaft entweder 

unter der Anschrift

Hauptversammlung ElringKlinger AG 

c/o Computershare Operations Center

80249 München 

E-Mail: anmeldestelle@computershare.de 

oder über das InvestorPortal unter

www.elringklinger.de/hauptversammlung

übermittelt werden.

Auch bevollmächtigte Intermediäre, insbesondere Kredit-

institute, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater 

oder sonstige in § 135 Abs. 8 AktG genannte Personen, 

können sich der Briefwahl bedienen.

Briefwahlstimmen, die per Post oder E-Mail übermittelt 

werden, werden berücksichtigt, soweit sie der Gesell-

schaft bis zum 15. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ), unter 

der vorgenannten Adresse zugehen. Über das InvestorPor-

tal können Briefwahlstimmen, deren Änderung bzw. Wi-

derruf auch noch bis zum Beginn der Abstimmung in der 

Hauptversammlung erfolgen.

Stimmabgabe durch Bevollmächtigte

Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind, können 

ihr Stimmrecht auch durch einen Bevollmächtigten, Inter-

mediäre, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater 

oder andere in § 135 Abs. 8 AktG genannte Personen aus-

üben lassen. Auch in diesem Fall sind die Bevollmächtig-

ten durch den Aktionär oder durch die Bevollmächtigten 

selbst rechtzeitig innerhalb der oben genannten Frist und 

unter der oben genannten Anschrift anzumelden. Die Er-

teilung der Vollmacht, ihr etwaiger Widerruf und der 

Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesell-

schaft bedürfen der Textform. Der Nachweis einer Bevoll-

mächtigung in Textform kann an die Gesellschaft per Post 

oder elektronisch per E-Mail an die nachfolgende Adresse 

übermittelt werden.

Hauptversammlung ElringKlinger AG

c/o Computershare Operations Center

80249 München

E-Mail: anmeldestelle@computershare.de

Die vorstehenden Regelungen erstrecken sich nicht auf die 

Form von Erteilung, Widerruf und Nachweis von Vollmach-

ten an Intermediäre, Aktionärsvereinigungen, Stimm-

rechtsberater oder andere Vollmachtnehmer, die unter die 

Bestimmung des § 135 AktG fallen. Für die Form einer 

Vollmacht, die einem Intermediär, einer Aktionärsvereini-

gung, einem Stimmrechtsberater oder einem anderen 

Vollmachtnehmer, der unter die Bestimmung des § 135 

AktG fällt, erteilt wird, können die zu Bevollmächtigenden 

abweichende Regelungen vorgeben. Die Aktionäre wer-

den gebeten, sich in einem solchen Fall rechtzeitig mit 

dem betreffenden Intermediär, der betreffenden Aktio-

närsvereinigung, dem betreffenden Stimmrechtsberater 

oder der betreffenden sonstigen Person über Form und 

Verfahren der Vollmachtserteilung abzustimmen. 

Zur Erteilung von Stimmrechtsvollmachten können die 

Aktionäre das Formular nutzen, das sie auf der Internet-

seite der Gesellschaft unter www.elringklinger.de/

hauptversammlung finden.

Ebenso ist die Vollmachtserteilung über das Investor-

Portal der Gesellschaft unter www.elringklinger.de/

hauptversammlung möglich, das dafür auch noch am 

Tag der virtuellen Hauptversammlung bis zum Beginn 

des Abstimmungsvorgangs zur Verfügung stehen wird. 

Der Bevollmächtigte benötigt für die Nutzung des Aktio-

närsportals individuelle Zugangsdaten. Nach Erteilung 

der Vollmacht gegenüber der Gesellschaft beziehungs-

weise dem Nachweis einer gegenüber dem Bevollmäch-

tigten erteilten Vollmacht stellt die Gesellschaft dem  

Aktionär die Zugangsdaten des Bevollmächtigten zur 

Weiterleitung an den Bevollmächtigten zur Verfügung. 

Aktionäre, welche die Erteilung der Vollmacht gegen-

über der Gesellschaft über das InvestorPortal vorneh-

men, erhalten die Zugangsdaten des Bevollmächtigten 

direkt über das InvestorPortal. Aktionäre, welche von der 

Möglichkeit der Bevollmächtigung Gebrauch machen 

wollen, werden gebeten, dies frühzeitig zu tun und die 

individuellen Zugangsdaten nach Erhalt an den Bevoll-

mächtigten weiterzuleiten. 
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Auch bei Stimmabgabe über Bevollmächtigte gilt, dass die 

Briefwahlstimmen bei Übermittlung per Post oder E-Mail 

berücksichtigt werden, soweit sie der Gesellschaft bis zum 

15. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ), unter der vorgenannten 

Adresse zugehen. Über das InvestorPortal können Brief-

wahlstimmen, deren Änderung bzw. Widerruf auch noch 

bis zum Beginn der Abstimmung in der Hauptversamm-

lung erfolgen.

Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen oder sonstige von 

§ 135 AktG erfasste Intermediäre bzw. nach § 135 AktG 

Gleichgestellte dürfen das Stimmrecht für Aktien, die ih-

nen nicht gehören, als deren Inhaber sie aber im Aktien-

register eingetragen sind, nur aufgrund einer Ermächti-

gung ausüben. 

Auch diese Bevollmächtigten können das Stimmrecht in 

der Hauptversammlung nur durch Briefwahl oder durch 

Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter ausüben.

Stimmabgabe über von der Gesellschaft benannte 

 Stimmrechtsvertreter

Wir bieten unseren Aktionären an, sich durch einen Stimm-

rechtsvertreter der Gesellschaft in der Hauptversammlung 

vertreten zu lassen. Auch in diesem Fall ist für eine ord-

nungsgemäße Anmeldung des Aktionärs Sorge zu tragen. 

Die Erteilung der Vollmacht und von Weisungen kann in 

Textform an die vorstehend unter der Überschrift Stimm-

abgabe durch Briefwahl genannte Anschrift oder per E-Mail 

übermittelt werden und muss der Gesellschaft bis 15. Mai 

2023, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen. Die Stimmrechtsvertre-

ter können auch im InvestorPortal unter www.elringklinger.

de/hauptversammlung bevollmächtigt und angewiesen 

werden. Die Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht 

ausschließlich auf Grundlage der vom Aktionär erteilten 

Weisungen aus. Die Erteilung einer Vollmacht mit Weisun-

gen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechts-

vertreter, deren Änderung sowie der Widerruf über das 

InvestorPortal können auch noch bis zum Beginn der Ab-

stimmung in der Hauptversammlung erfolgen. Bitte be-

achten Sie, dass die Stimmrechtsvertreter keine Aufträge 

zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversamm-

lungsbeschlüsse oder zum Stellen von Fragen oder von 

Anträgen entgegennehmen.

Weitere Informationen zur Stimmrechtsausübung

Sollten Stimmrechte fristgemäß auf mehreren Wegen 

(Brief, E-Mail oder elektronisch über das InvestorPortal) 

durch Briefwahl ausgeübt bzw. Vollmacht und ggf. Wei-

sungen erteilt werden, werden diese unabhängig vom 

Zeitpunkt des Zugangs in folgender Reihenfolge berück-

sichtigt: Erstens elektronisch über das InvestorPortal, 

zweitens per E-Mail, drittens per Brief. Gehen auf dem-

selben Übermittlungsweg fristgemäß mehrere Brief-

wahlstimmen bzw. Vollmachten und Weisungen zu, ist 

die zeitlich zuletzt zugegangene Erklärung verbindlich. 

Sollten auf dem gleichen Weg Erklärungen mit mehr als 

einer Form der Stimmrechtsausübung eingehen, gilt: 

Briefwahlstimmen haben Vorrang gegenüber der Erteilung 

von Vollmacht und ggf. Weisungen an die Stimmrechtsver-

treter der Gesellschaft und letztere haben Vorrang gegen-

über der Erteilung von Vollmacht und Weisungen an einen 

Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimm-

rechtsberater gemäß § 134a AktG sowie einer diesen ge-

mäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Person.

Sollte ein Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, ein 

Stimmrechtsberater gemäß § 134a AktG sowie eine die-

sen gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person zur 

Vertretung nicht bereit sein, werden die Stimmrechts-

vertreter der Gesellschaft zur Vertretung entsprechend 

der Weisungen bevollmächtigt.

Die Stimmabgaben per Briefwahlstimmen bzw. Vollmach-

ten und ggf. Weisungen zu Tagesordnungspunkt 2 (Ver-

wendung des Bilanzgewinns) behalten ihre Gültigkeit 

auch im Falle der Anpassung des Gewinnverwendungs-

vorschlags infolge einer Änderung der Anzahl dividenden-

berechtigter Aktien.

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt statt einer Sammel- 

eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, so gilt die 

zu diesem Tagesordnungspunkt abgegebene Briefwahl-

stimme bzw. Weisung entsprechend für jeden Punkt der 

Einzelabstimmung. 

Umschreibungsstopp

Die Aktien werden durch die Anmeldung zur Hauptver-

sammlung nicht gesperrt oder blockiert. Aktionäre kön-

nen über ihre Aktien daher auch nach erfolgter Anmel-

dung weiterhin frei verfügen. Für das Teilnahme- und 

Stimmrecht ist der am Tag der Hauptversammlung im 

Aktienregister eingetragene Aktienbestand maßgebend. 
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Dieser wird dem Bestand zum Anmeldeschluss am 9. Mai 

2023, 24:00 Uhr (MESZ), entsprechen, da aus arbeitstech-

nischen Gründen mit Wirkung vom Ablauf des Anmelde-

schlusses bis zum Ende des Tages der Hauptversammlung 

keine Umschreibungen im Aktienregister vorgenommen 

werden (Umschreibungsstopp). Technisch maßgeblicher 

Bestandsstichtag (sogenanntes Technical Record Date) ist 

daher der Ablauf des 9. Mai 2023. Erwerber von Aktien der 

Gesellschaft, die noch nicht im Aktienregister eingetragen 

sind, werden daher gebeten, Umschreibungsanträge so 

zeitnah wie möglich zu stellen.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 

beläuft sich das Grundkapital der Gesellschaft auf  

EUR 63.359.990. Von den insgesamt ausgegebenen 

63.359.990 Stückaktien sind im Zeitpunkt der Einberu-

fung dieser Hauptversammlung alle teilnahme- und 

stimmberechtigt.

Rechte der Aktionäre 

• Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG

  Ergänzungen zur Tagesordnung können von Aktionä-

ren, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil 

des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 

EUR 500.000 erreichen, verlangt werden. Das Verlan-

gen muss schriftlich erfolgen und mindestens 30 Tage 

vor der Hauptversammlung, also am 15. April 2023, 

24:00 Uhr (MESZ), bei der Gesellschaft eingehen. Je-

dem Verlangen muss eine Begründung oder eine Be-

schlussvorlage beiliegen.

•  Wahlvorschläge zur Wahl des Abschlussprüfers und/oder 

des Mitglieds des Aufsichtsrats gemäß § 127 AktG und 

Gegenanträge gemäß § 126 Abs. 1 AktG

  Aktionäre können zur Wahl des Abschlussprüfers und/

oder des Mitglieds des Aufsichtsrats Wahlvorschläge 

und Gegenanträge zu bestimmten Beschlussvorschlä-

gen der Tagesordnung übersenden. Gegenanträge 

müssen mit einer Begründung versehen sein. Die 

Wahlvorschläge und/oder Gegenanträge müssen min-

destens 14 Tage vor der Hauptversammlung, also am 

1. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ), bei der Gesellschaft 

eingehen, damit diese von der Gesellschaft zugänglich 

gemacht werden können.

 

   Ein nach den §§ 126, 127 AktG zugänglich zu machen-

der Gegenantrag oder Wahlvorschlag gilt als in der 

Hauptversammlung gestellt, wenn der antragstellende 

oder den Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär ord-

nungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet ist. Ist 

der den Antrag stellende oder den Wahlvorschlag unter-

breitende Aktionär nicht ordnungsgemäß angemeldet, 

muss der Gegenantrag oder Wahlvorschlag in der Haupt-

versammlung nicht behandelt werden. Das Recht des 

Versammlungsleiters, zuerst über die Vorschläge der 

Verwaltung abstimmen zu lassen, bleibt unberührt.

Die Ergänzungsverlangen sollen dem Vorstand der Gesell-

schaft, Gegenanträge und Wahlvorschläge können dem 

Vorstand der Gesellschaft ausschließlich unter folgender 

Anschrift zugeleitet werden: ElringKlinger AG, Hauptver-

sammlung, Max-Eyth-Straße 2, 72581 Dettingen/Erms,  

E-Mail: hauptversammlung@elringklinger.com. Solche An-

träge werden bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzun-

gen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben unter Nen-

nung des Namens des Aktionärs veröffentlicht und sind auf 

der Internetseite der Gesellschaft unter www.elringklinger.

de/hauptversammlung abrufbar. Eventuelle Stellungnah-

men der Verwaltung werden ebenfalls unter der genann-

ten Internetadresse veröffentlicht.

•  Einreichung von Stellungnahmen gemäß § 130a Abs. 1 bis 

4 und 6 AktG

  Aktionäre, die im Aktienregister eingetragen sind und 

sich ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemel-

det haben, bzw. deren Bevollmächtigte haben das Recht, 

bis spätestens fünf Tage vor der Hauptversammlung, 

also bis spätestens 10. Mai 2023, 24:00 Uhr (MESZ), 

Stellungnahmen per Video oder in Textform zu den Ge-

genständen der Tagesordnung einzureichen. Die Ge-

sellschaft wird die Stellungnahmen bis spätestens vier 

Tage vor der Hauptversammlung, also bis 11. Mai 2023, 

24:00 Uhr (MESZ), unter Nennung des Namens des ein-

reichenden Aktionärs über das unter www.elringklinger.

de/hauptversammlung erreichbare Investor-Portal nur 

für Aktionäre bzw. deren Bevollmächtigte zugänglich 

machen. Stellungnahmen in Textform sind als PDF-Datei 

einzureichen. Diese dürfen maximal 10.000 Zeichen 

umfassen. Einreichungen per Video dürfen eine Dauer 

von fünf Minuten nicht überschreiten. Die Sprache muss 

in beiden Fällen deutsch sein. Stellungnahmen, die die-

sen Anforderungen nicht entsprechen oder die einen 

beleidigenden, strafrechtlich relevanten, offensichtlich 

falschen oder irreführenden Inhalt haben oder der 
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Aktionär zu erkennen gibt, dass er an der Hauptver-

sammlung nicht teilnehmen oder sich vertreten lassen 

wird, werden nicht zugänglich gemacht.

 

  Anträge und Wahlvorschläge, Fragen und Widersprü-

che gegen Beschlüsse der Hauptversammlung im Rah-

men der per Video oder Textform eingereichten Stel-

lungnahmen werden in der Hauptversammlung nicht 

berücksichtigt. Das Stellen von Anträgen bzw. das 

Unterbreiten von Wahlvorschlägen, die Ausübung des 

Auskunftsrechts sowie die Einlegung von Widersprü-

chen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung ist 

ausschließlich auf den in dieser Einladung jeweils ge-

sondert beschriebenen Wegen möglich. 

•  Rederecht gemäß §§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 7, 130a Abs. 

5 und 6 AktG

  Aktionäre bzw. deren Bevollmächtigte, die elektronisch 

zu der Hauptversammlung zugeschaltet sind, haben in 

der Hauptversammlung ein Rederecht, das im Wege der 

Videokommunikation ausgeübt wird. Ab Beginn der 

Hauptversammlung können Aktionäre bzw. deren Bevoll-

mächtigte über den im InvestorPortal geführten virtuel-

len Wortmeldetisch Redebeiträge anmelden. Anträge und 

Wahlvorschläge nach § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AktG, 

Fragen gemäß § 131 Abs. 1e AktG und Nachfragen ge-

mäß § 131 Abs. 1d AktG können Bestandteil des Redebei-

trags sein. Der Versammlungsleiter ist gemäß § 19 Abs. 2 

der Satzung der Gesellschaft berechtigt, das Rede- und 

Fragerecht zeitlich angemessen zu beschränken.

  Aktionäre bzw. deren Bevollmächtigte benötigen für 

die Ausübung des Rederechts ein internetfähiges End-

gerät, wie zum Beispiel einen PC, einen Laptop, ein 

Tablet oder ein Smartphone. Die Endgeräte müssen mit 

einem Mikrofon und einer Kamera ausgestattet sein, 

auf die jeweils mit dem Browser zugegriffen werden 

kann. Für die Redebeiträge müssen die Endgeräte mit 

dem Internet mit stabiler Up- und Download-Bandbreite 

von mindestens fünf Mbit/Sekunde verbunden sein. 

Aktionäre bzw. deren Bevollmächtigte, die sich, wie 

beschrieben, für einen Redebeitrag angemeldet haben, 

werden für ihren Redebeitrag zugeschaltet. Die Gesell-

schaft wird die Funktionsfähigkeit der Videokommu-

nikation zwischen dem Aktionär bzw. dessen Bevoll-

mächtigtem und der Gesellschaft vor dem Redebeitrag 

während der Hauptversammlung überprüfen. Sie kann 

den Redebeitrag zurückweisen, sofern die Funktions-

fähigkeit nicht sichergestellt ist.

•  Auskunftsrecht gemäß §§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 4, 131 

Abs. 1 AktG 

  Jedem Aktionär ist gemäß § 131 Abs. 1 AktG auf Ver-

langen in der Hauptversammlung vom Vorstand Aus-

kunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu ge-

ben, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung 

eines Gegenstandes der Tagesordnung erforderlich ist 

und kein Auskunftsverweigerungsrecht besteht. Die 

Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die rechtli-

chen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft 

zu den mit ihr verbundenen Unternehmen. Des Weite-

ren betrifft die Auskunftspflicht auch die Lage des 

Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezoge-

nen Unternehmen.

  Es ist vorgesehen, dass der Versammlungsleiter festle-

gen wird, dass das vorgenannte Auskunftsrecht gemäß 

§ 131 Abs. 1 AktG in der Hauptversammlung aus-

schließlich im Wege der Videokommunikation, also im 

Rahmen der Ausübung des Rederechts und in gleicher 

Weise wahrgenommen werden kann (dazu die Ausfüh-

rungen zum Rederecht).

  § 131 Abs. 4 Satz 1 AktG bestimmt, dass dann, wenn 

einem Aktionär wegen seiner Eigenschaft als Aktionär 

eine Auskunft außerhalb der Hauptversammlung gege-

ben worden ist, diese Auskunft jedem anderen Aktionär 

bzw. dessen Bevollmächtigten auf dessen Verlangen in 

der Hauptversammlung zu geben ist, auch, wenn diese 

zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der 

Tagesordnung nicht erforderlich ist. Im Rahmen der 

virtuellen Hauptversammlung wird gewährleistet, dass 

Aktionäre bzw. deren Bevollmächtigte, die elektronisch 

zu der Hauptversammlung zugeschaltet sind, ihr Ver-

langen nach § 131 Abs. 4 Satz 1 AktG im Wege der 

elektronischen Kommunikation über das InvestorPortal 

übermitteln können.

• Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung 

  Aktionäre bzw. deren Bevollmächtige, die elektronisch 

zu der Hauptversammlung zugeschaltet sind, können 

gegen Beschlüsse der Hauptversammlung Widerspruch 

im Wege der elektronischen Kommunikation einlegen. 

Der Widerspruch kann von Beginn bis zum Ende der 

Hauptversammlung über das unter www.elringklinger.

de/hauptversammlung erreichbare InvestorPortal er-

klärt werden.
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Informationen auf der Internetseite der Gesellschaft

Sämtliche Informationen und Unterlagen zur Hauptver-

sammlung, einschließlich der Informationen gemäß  

§ 124a AktG, der vorgenannten weitergehenden Erläute-

rungen zu den Rechten der Aktionäre sowie weitergehen-

der Hinweise zum Datenschutz, finden sich auf der Inter-

netseite der Gesellschaft unter www.elringklinger.de/

hauptversammlung. 

Der Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2022 kann auf 

der Internetseite der Gesellschaft unter Investor Relations 

bzw. www.elringklinger.de/hauptversammlung abgerufen 

werden. 

Übertragung im Internet

Für Aktionäre der ElringKlinger AG wird die gesamte 

Hauptversammlung am 16. Mai 2023 ab 10:00 Uhr (MESZ) 

live im Internet übertragen. Den Online-Zugang erhalten 

Aktionäre durch Eingabe der Aktionärsnummer und des 

zugehörigen Zugangspassworts. Der Bericht des Auf-

sichtsrats und die Rede des Vorstandsvorsitzenden kann 

auch von sonstigen Interessenten live im Internet unter 

www.elringklinger.de/hauptversammlung verfolgt wer-

den und steht dort nach der Hauptversammlung als Auf-

zeichnung zur Verfügung. Die Rede des Vorstandsvorsit-

zenden wird voraussichtlich ab 14. Mai 2023, 12:00 Uhr 

(MESZ), vorab auf der Homepage der Gesellschaft unter 

www.elringklinger.de/hauptversammlung veröffentlicht.

Veröffentlichung im Bundesanzeiger

Die Hauptversammlung am 16. Mai 2023 ist durch Veröf-

fentlichung der vorstehenden Tagesordnung im Bundes-

anzeiger einberufen worden.

Dettingen/Erms, im März 2023

ElringKlinger AG

Der Vorstand

Thomas Jessulat Reiner DrewsDr. Stefan Wolf

Hinweise zum Datenschutz

Ihre personenbezogenen Daten werden für die im Aktien-

gesetz vorgeschriebene Führung des Aktienregisters, zur 

Kommunikation mit Ihnen als Aktionär sowie zur Durch-

führung unserer Hauptversammlungen verarbeitet. Dar-

über hinaus werden Ihre Daten für damit in Zusammen-

hang stehende Zwecke und zur Erfüllung weiterer 

gesetzlicher Pflichten (zum Beispiel Nachweis- oder Auf-

bewahrungspflichten) verwendet. Nähere Informationen 

zum Datenschutz sind unter www.elringklinger.de/

hauptversammlung abrufbar. Die ElringKlinger AG sendet 

Ihnen diese Informationen auf Anforderung auch in ge-

druckter Form zu. 



 El ring Klin ger AG
Max-Eyth-Straße 2

D- 72581 Dettingen / Erms

16 118. ordentliche 

Hauptversammlung,

Durchführung virtuell

MAI

03 Zwischenbericht  

zum zweiten Quartal und 

ersten Halbjahr 2023

AUGUST

07 Finanzzahlen zum  

dritten Quartal und zu den 

ersten neun Monaten 2023

NOVEMBER

16 119. ordentliche

Hauptversammlung

MAI 2024

Terminverschiebungen können grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden. 
Daher empfehlen wir, den aktuellen Stand im Internet unter  
www.elringklinger.de/de/investor-relations/finanzterminkalender abzufragen.

Finanzkalender 2023
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